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RS OGH 1971/1/28 11Os212/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1971

Norm

StGB §3 A1

StGB §83

StGB §84

StGB §91

Rechtssatz

Notwehr im Rahmen eines Raufhandels ist nur dann möglich, wenn die Auseinandersetzung die typischen Merkmale

der gegenseitigen Willensübereinstimmung einbüßt. - Wer an einem - naturgemäß wa9enlos auszutragenden -

Raufhandel teilnimmt, darf, solange er durch sein Standhalten oder auf andere Weise die Bereitschaft zur Fortführung

des Handgemenges bekundet, keinesfalls eine Waffe benützen, mag er auch in die Defensive gedrängt worden sein.
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